
Anlage 2 zu dem Rahmenvertrag zwischen den Verbänden des Verkehrsgewerbes und den vertrags-
schließenden Krankenkassen vom 20. Februar 2013

Preisvereinbarung mit den Verbänden des Verkehrsgewerbes ab 1. Februar 2023

zwischen

dem Verband des württembergischen Verkehrsgewerbes e. V., stuttgart,

dem Verband des Verkehrsgewerbes Baden e. V., Freiburg,

- einerseits -

und

dem Verband der Ersatzkassen (vdek) Landesverlretung Baden-Württemberg
für die dieser Anlage beigetretenen Ersatzkassen

dem BKK Landesverband Süd,
- vertreten durch die IKK classic, Tannenstr. 4 8,01099 Dresden,

der der IKK classic, Tannenstraße 48, o10gg Dresden, zugleich handelnd als Ver-
treterin der BIG direkt gesund, IKK gesund plus, IKK - Die lnnovationskasse
und IKK Südwest

der

der Deutschen Gesetzlichen unfallversicherung e. V. (DGUV), Landesverband süd-
west, Heidelberg

- andererseits -
wird mit Wirkung zum 1. Februar 2023 unter Anwendung des Rahmenveftrages über
die Durchführung und Vergütung von Krankenfahrten im Rahmen des persoñenbeför-
de run g sgesetztes v om 20 .2.20 1 3 folgende preisverein baru n g gesch lossen :

s1
Vergütungsregelungen

Ab 1 . Febru ar 2023 gelten für alle Krankenfahrten (Taxi- und Mietwagen) des jeweili-
gen Tarifgeltungsbereiches die von Unternehmen durchgeführt werden, welche dem
Rahmenvertrag vom 20.2.2013 beigetreten sind, die unter g 2 genannten Beförde-
rungsentgelte.

KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion München,
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s2
Beförderungsentgelte

l. Taxiverkehr in nerha lb des Tarifgeltu n gs bere iches (pf lic htfah rgebiet)

1. Für Fahrten innerhalb des Tarifgeltungsbereiches bestimmen sich die Befórderungs-
entgelte nach dem jeweiligen durch Rechtsverordnung erlassenen Taxitarif.

2. Der Tarifgeltungsbereich (Pflichtfahrgebiet) ist der jeweilige Landkreis, soweit in der
Rechtsverordnung nichts Andenrueitiges (2. B. Tarifbezirke) geregelt ist. Nach der ein-
schlägigen Rechtsprechung gilt der Tarifgeltungsbereich als-verlássen, wenn während
der Personenbeförderung der Landkreis auch nur kuzfristig verlassen wird. Dies gilt
nicht für Personenbeförderungen, die bei der einfachen Fahrt im gleichen Landkreis
beginnen und enden und nur auf Grund der Autobahnstrecke kuzfristig aus dem Land-
kreis herausführen.

3. Für Personenbeförderungen, die außerhalb des Tarifgeltungsbereiches beginnen
oder enden, berechnet sich die Vergütung nach Abschnitt lll.

ll. Mietwagenverkehr innerhalb des Geltungsbereichs behördlich festgesetzter
Mindestbeförderu ngsentgelte

1. Für Fahrten innerhalb eines Geltungsbereichs behördlich festgesetzter Mindestbe-
förderungsentgelte für Mietwagen, gelten die darin bestimmten Mindestbeförderungs-
entge lte a ls verein ba rtes Befórderu n gsentgelt.

2. Fur Personenbeforderungen, die außerhalb eines Geltungsbereichs i. S. d. Absatz 1

beginnen und/oder enden, berechnet sich die Vergütung nach Abschnitt lll.

llf . Taxiverkehr außerhalb des Tarifgeltungsbereiches gemäß Zilte¡ I Abs. 3 und
Mietwagenverkehr gemäß Zifter ll Abs. 2

1. Einzelfahrten

- Grundpreis für die lnanspruchnahme des Fahzeuges je Einzelfahrt:
- Streckentarif je gefahrenen Kilometer:
- Auftragsbedingte Wartezeiten, die 15 Minuten übersteigen,
werden rückwirkend ab der 1. Minute pro Minute vergütet: 0,55 €

2. Zusch lags regelu ng fü r Gemei nschaftsfa h rten

Werden mehrere Personen gleichzeitig befördert, kann auf den Rechnungsbetrag für
die zweite beförderte Person ein Zuschlag in Höhe von 30% erhoben werden. Ab der
dritten zusätzlich befördeñen Person erhöht sich dieser Zuschlag um weitere 10% je
Person. Dieser Gesamtrechnungsbetrag wird zu gleichen Teilen mit den zuständigen
Kostenträgern abgerechnet.

lV. Umsatzsteuer (Meh rwertsteue r)

ln den Beförderungsentgelten nach den Abschnitten l. bis lll. ist die jeweils aktuelle
u nd gesetzl iche U msatzsteuer (Meh rwertsteuer) enthalten.

4,00 €
1,38 €
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lm Falle einer Anderung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für den Verkehr mit Ta-
xen (S 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG) gilt das Recht einer außerordentlichen Kündigung. Die
Kündigung muss in schriftlicher Form mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten erfol-
gen. Die Kündigung ist frühestens mit Wirkung zum Zèitpunft der Anderung möglich.

V. Mindestlohn

Zwischen den Vertragspartnern besteht Einigkeit, dass im Falle der Verkündigung des
lnkrafttretens einer gesetzlichen Anderung des in Deutschland auch für das fãxije-
werbe relevanten Mindestlohnes (SS 10,11 MILOG) unvezüglich Verhandlungerizur
umsetzung der Anpassung der preisvereinbarung vozunehmen sind.

s3
Wartezeiten

Eine Abrechnung von auftragsbedingten Wartezeiten kann lediglich unter folgenden
Voraussetzungen erfolgen :

1. die Wartezeit 15 Minuten übersteigt,
2. der Fahrpreis durch die Wartezeit wirtschaftlicher ist als eine erneute Anfahrt,
3. die Wartezeit durch eine Behandlung des Versicherten bedingt ist (Zeit zwi-

schen Anbringung an den Behandlungsort und Rückfahrt zum Abholort). Der
Grundpreis hierfür wird ein Mal angerechnet.

Abrechnungsausschluss :

Abhol- oder andere Servicezeiten, berechtigen nicht zur Abrechnung von auftragsbe-
dingten Wartezeiten. Gleiches gilt auch für die ersten 15 Minuten einer auftragsbeding-
ten Wartezeit.

s4
Laufzeit der Vereinbarung

Die Vereinbarung tritt zum 1 . Februar 2023 in Kraft und kann mit einer Frist von drei
Monaten zum Quartalsende, frühestens zum 31 .Mär22024, mit eingeschriebenem
Brief gekündigt werden (Ausnahme S 2 lV).

s5
Gültigkeit

1. Die vereinbarten Beförderungsentgelte gelten auch hinsichtlich der Abrechnung mit
Krankenkassen aus anderen Verbandsbereichen.

2. Folgende Ersatzkassen sind der Anlage 2 (Vergütungsvereinbarung mit den Ver-
kehrsverbänden Baden-Württemberg ab 1. Februar 2023) beigetreten:

Techniker Kranken kasse (TK)
BARMER
Kaufmännische Krankenkasse - KKH
HEK - Hanseatische Krankenkasse
Handelskran kenkasse (hkk)
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Die DAK-Gesundheit tritt der Anlage 2 der Rahmenvereinbarung nicht bei, lässt aber die
in dieser Anlage genannten Regelungen gegen sich gelten.

3' Die Beforderungsentgelte gelten nicht für Krankenfahrten, die den Einsatz speziell
ausgestatteter Fahrzeuge erfordern (für die Liegendbeförderung, Befórderungen im
Tragestuhl oder die Beförderung von nicht umsetzbaren Rollstuhlfahrern). H¡õrfUr
sind gesonderte Vereinbarungen zwischen den Leistungserbringern und den Kran-
kenkassen zu schließen.

Seite 4 von 11



Stuttgad, den 0 1 .02.2023

Vcrbancl dcs Wùrttembcrgrsc\*ut
Vcrkefusgmt'crbcs e'V| . V,

F{ed*lfin¡¿er ;itraße 25 (Autoho$
7tj327 S'fU"rrGAK r-V'¡ANüriN

Verband des Wü rttembergischen rb e.V

Seife 5 von 11



Freiburg, den 01 .02.2023

Velb¡tiii d:'s ia'r

reli;urg

des Verkehrsg den e. V
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Stuttgart, den 01 .02.2023

Verband
Der Leiter
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Ersatzkassen e. V. (vdek)
r Landesvertretung Baden-Württemberg
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Ludwigsburg, den 01 .02.2023

IKK cl
auch in ung der im Rubrum genannten
anderen lnn ngskrankenkassen
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Ludwigsburg, den 01 .02.2023

desverband Stid,
durch die IKK classic

B
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München, den 01 .02.2023

KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion München

Seite 10 von 11



Heidelberg, den 01 .02.2023

Deutsche Geseuttcne
UnfallversicherLrng e,V' {DGUV )

. Landesvg*banri Siiriwcsf
í' Ü',ff'u¡iffiten- þllagt'þf)

{'ffin*wxérc{
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV),
Landesverband Südwest
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